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Rechnungen aus dem Ausland 

müssen zusätzlich zu Inlandsrechnungen folgende Angaben enthalten: 

 

 USt-ldent-Nummer des Rechnungstellers (der Firma), 

 USt-Ident-Nummer des Rechnungsempfängers,  

 Hinweis auf Steuerfreiheit, z.B. 

- "Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen, da der Rechnungsempfänger auch Steuerschuldner ist 

(§ 13b UStG).“ 

oder 

- „Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen, da die Lieferung /Leistung als innergemeinschaftliche 

Lieferung /Leistung steuerfrei ist (§ 6 Abs.1 i.V.m. § 7 UStG).“ 

 Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen. 

 Bankverbindung mit IBAN und BIC. 

 Eine von einem deutschen Finanzamt – z.B. bei Österreichischen Unternehmern vom Finanzamt 

München, Abteilung II, Bearbeitungsstelle Straubing – ausgestellte Freistellungsbescheinigung ist 

zwingend vorzulegen (außer bei Bagatellfällen). Bei Bauleistungen gilt auch bei ausländischen 

Firmen das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe (Bauabzugssteuer). 

Ohne Freistellungsbescheinigung wird die Zahlung um den Steuerbetrag gekürzt; der Steuerbetrag 

wird vom Auftraggeber selbst ans Finanzamt abgeführt. 

 

Rechnungsprüfung: Falls eine Rechnung nicht alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Merkmale 

aufweist, setzen Sie sich bitte direkt mit dem Rechnungssteller in Verbindung und lassen die 

Rechnung bereits im Vorfeld berichtigen. 

 

Der Auftraggeber meldet die MWSt bei „seinem“ Finanzamt an und führt den entsprechenden Betrag 

ab. Der Betrag geht zu Lasten der jeweiligen Ausgabe-Haushaltsstelle. 

 

Die ausländische Firma muss beim ausländischen Finanzamt die steuerfreie Lieferung /Leistung 

ebenfalls melden. 

 

 

 

Das Beispiel auf der folgenden Seite veranschaulicht, wie eine solche Rechnung aus dem Ausland 

aussehen muss: 
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Musterfirma 

Musterstr. 1 

12345 Musterstadt 

 

  

Gemeinde Weßling 

Projekt G_WES Neubau Grundschule Weßling 

Gautinger Straße 17 

D-82234 Weßling 

  

 

Projekt G_WES Neubau Grundschule Weßling 

Auftragsnummer Auftragsbezeichnung 

 

Rechnung 

Rechnungsart, Rechnungsnummer 123456789 

Datum: 23.01.2020 

Leistungszeitraum: Leistungsbeginn bis Leistungsende 

unsere USt.-ldent-Nr: DE128255042

Ihre USt.-ldent-Nr: 1234Musternummer 

  

Menge  Artikel 

Pos. 1 Artikel a 10 Stück à 100,00 Euro     1.000,00 Euro 

Pos. 2 Artikel b 200 m  à   50,00 Euro   10.000,00 Euro  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gesamt netto        11.000,00 Euro 

MWSt.                  0,00 Euro 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zu zahlen        11.000,00 Euro 

Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen, da der Rechnungsempfänger auch Steuerschuldner ist 

(§ 13b UStG). 

  

IBAN: AT23232323  

BIC: ABCDEFGHXXXXX 
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